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Für Beschäftigte und Kleinst- und Kleinunternehmen, die von den Auswirkungen des 

Corona-Virus betroffen sind, wird ein Schutzschild errichtet, der auf mehreren Säulen be-

ruht: 

 

Kurzarbeitergeld flexibilisieren 

 

Deutschland hat ein starkes System der sozialen Sicherung. Die damit verbundenen auto-

matischen Stabilisatoren stützen die Konjunktur. Die Bundesregierung wird diese Stabilisato-

ren voll wirken lassen. Unsicherheit und kurzfristige Störungen der Handelsströme sollen 

nicht dazu führen, dass Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. Dabei kann die Bundesre-

gierung auf bewährte Instrumente zurückgreifen. Bis Anfang April wird die Kurzarbeiterrege-

lung zielgerichtet angepasst. Dabei werden erleichterte Zugangsvoraussetzungen für das 

Kurzarbeitergeld eingeführt: 

 Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten im Be-

trieb auf bis zu 10 % 

 teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau negativer Arbeitszeitsalden 

 Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer 

 vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur 

für Arbeit (BA) 

 

Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen (Finanzamt) 

 

Um die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, werden die Möglichkeiten zur Stundung 

von Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen und im Bereich der Vollstreckung 

verbessert. Insgesamt wird den Unternehmen die Möglichkeit von Steuerstundungen in Mil-

liardenhöhe gewährt. Die hierfür erforderliche Abstimmung mit den Ländern darüber hat 

das Bundesministerium der Finanzen eingeleitet. Im Einzelnen: 

a. Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert. Die Finanzbehörden können Steu-

ern stunden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte darstellen würde. Die Fi-

nanzverwaltung wird angewiesen, dabei keine strengen Anforderungen zu stellen. 

Damit wird die Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt, indem der Zeitpunkt der 

Steuerzahlung hinausgeschoben wird. 

b. Vorauszahlungen können leichter angepasst werden. Sobald klar ist, dass die Ein-

künfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein werden, 

werden die Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt. Die Li-

quiditätssituation wird dadurch verbessert. 

c. Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise Säumnis-

zuschläge wird bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der Schuldner einer 

fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen des Corona-Virus betrof-

fen ist. 

d. Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. Energiesteuer 

und Luftverkehrssteuer), ist die Generalzolldirektion angewiesen worden, den Steu-

erpflichtigen in entsprechender Art und Weise entgegenzukommen. Gleiches gilt für 
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das Bundeszentralamt für Steuern, das bei seiner Zuständigkeit für die Versicherungs-

steuer und die Umsatzsteuer entsprechend verfahren wird. 

 
Steuerliche Begünstigungen 

 
Das Staatsministerium der Finanzen hat erlassen, das ab sofort zinslose Steuerstundungen 
sowie die Anpassung von Steuervorauszahlungen möglich sind. Von Vollstreckungsmaßnah-
men soll in diesen Fällen vorübergehend abgesehen werden. Betroffene können sich mit ei-
nem formlosen Antrag direkt an ihr zuständiges Finanzamt wenden. Die Regelungen gelten 
bis 31. Dezember 2020 und werden in Sachsen auch auf Landessteuern angewendet. 
 
Zur Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen kann das Finanzamt auf Antrag den 
Gewerbesteuermessbetrag mindern. Stundungs- und Erlassanträge für die Gewerbesteuer 
sind an die jeweiligen Gemeinden zu richten. Auch für den Erlass oder die Stundung der 
Grundsteuer sind die Gemeinden zuständig. 
 
Weiterführende Informationen zu allen Fragen zum Thema Coronavirus unter 
https://www.coronavirus.sachsen.de. 
 

Soforthilfemaßnahmen der Bundesebene 
 

Bundesregierung plant in der Coronakrise ein Hilfspaket von über 40 Milliarden Euro für 

Solo-Selbstständige und andere Kleinstfirmen.  

Ein Paket von 10 Milliarden Euro als direkte Zuschüsse an notleidende Ein-Mann-Betriebe 

und Kleinstunternehmen vergeben werden, der Rest von 30 Milliarden Euro als Darlehen. 

Hierfür wird ein Sondervermögen des Bundes geschaffen, dass Geldmittel billig leihen und 

entsprechend günstig an Betroffene weitergeben kann. 

 
Insolvenzantragspflicht soll bis zum 30.09.2020 ausgesetzt werden 

 

Um zu vermeiden, dass betroffene Unternehmen allein deshalb einen Insolvenzantrag stel-

len müssen, weil die Bearbeitung von Anträgen auf öffentliche Hilfen bzw. Finanzierungs- o-

der Sanierungsverhandlungen in der außergewöhnlichen aktuellen Lage nicht innerhalb der 

dreiwöchigen Insolvenzantragspflicht abgeschlossen werden können, soll daher durch eine 

gesetzliche Regelung für einen Zeitraum bis zum 30.09.2020 die Insolvenzantragspflicht aus-

gesetzt werden. Voraussetzung für die Aussetzung soll sein, dass der Insolvenzgrund auf den 

Auswirkungen der Corona-Epidemie beruht und dass aufgrund einer Beantragung öffentli-

cher Hilfen bzw. ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen eines Antrags-

pflichtigen begründete Aussichten auf Sanierung bestehen. Darüber hinaus soll eine Verord-

nungsermächtigung für das BMJV für eine Verlängerung der Maßnahme höchstens bis zum 

31.03.2021 vorgeschlagen werden. 

 
 

 

https://www.coronavirus.sachsen.de/
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Soforthilfemaßnahmen auf Landesebene 

 
Wer ist antragsberechtigt? 
 

 Zuwendungsempfänger sind Solo-Selbständige sowie Unternehmen mit Betriebs-
stätte im Freistaat Sachsen, deren Jahresumsatz eine Million Euro nicht übersteigt. 
Dazu zählen insbesondere das Handwerk, der Handel, die Dienstleister, die Kultur- 
und Kreativwirtschaft sowie wirtschaftliche tätige Angehörige der Freien Berufe.  

 
Unter welchen Voraussetzungen kann die Zuwendung gewährt werden? 
 

 Die Zuwendung kann erfolgen, wenn der Antragsteller zum 31. Dezember 2019 wirt-
schaftlich gesund war und für das laufende Geschäftsjahr aufgrund der Auswirkungen 
der Corona-Krise einen Umsatzrückgang von mindestens 20 Prozent prognostiziert. 
Die Rückzahlung des Darlehens muss bei normalem wirtschaftlichen Ablauf innerhalb 
der Laufzeit des Darlehens zu erwarten sein. Darüber hinaus darf das Darlehen nicht 
zur Umschuldung bestehender Betriebsmittelfinanzierungen gewährt werden. 

 
In welcher Höhe kann ich das Darlehen erhalten? 
 

 Die Zuwendung wird als Projektförderung durch ein zinsloses, am Liquiditätsbedarf 
(weiterlaufende Betriebsausgaben) für zunächst vier Monate orientiertes Nachrang-
Darlehen von mindestens 5.000 Euro und höchstens 50.000 Euro gewährt.  

 In begründeten Ausnahmefällen kann das Darlehen auf bis zu 100.000 Euro aufge-
stockt werden. Das kann der Fall sein, wenn nach einem Zeitraum von vier Monaten 
ein höherer Liquiditätsbedarf besteht. 

 Das Darlehen wird als öffentliches Darlehen aus Mitteln des Freistaates Sachsen di-
rekt von der SAB in privatrechtlicher Form bewilligt und in einer Tranche ausgezahlt. 

 
Wo finde ich die Antragsformulare und bei wem kann ich den Antrag auf das Sachsen-Dar-
lehen stellen?  
 

 Die Beantragung und Ausreichung erfolgt über die Sächsische Aufbaubank – För-
derbank (SAB).  

 Die Anträge auf Förderung sind bei der Sächsischen Aufbaubank Förderbank –, Pirnai-
sche Straße 9, 01069 Dresden als der zuständigen Bewilligungsstelle einzureichen. 
Der Antragsteller hat die erforderlichen Eigenerklärungen abzugeben. Die SAB stellt 
die erforderlichen Formulare ab 23.03.2020 elektronisch bereit (www.sab.sach-
sen.de). 

 
Wann und wie hat die Rückzahlung zu erfolgen? 
 

 Das Darlehen ist für die gesamte Laufzeit von 10 Jahren zinslos und bis zu 36 Monate 
tilgungsfrei. Auf Antrag des Unternehmens kann nach Ablauf der tilgungsfreien Zeit 

http://www.sab.sachsen.de/
http://www.sab.sachsen.de/
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mit der SAB eine individuelle Tilgungsvereinbarung getroffen werden. Sondertilgun-
gen sind jederzeit möglich. Wichtig ist, dass das Darlehen nachrangig ausgestaltet ist, 
also nicht zur Überschuldung führen oder beitragen kann.  

 
Ich nehme bereits andere Entschädigungsleistungen in Anspruch, habe ich dennoch einen 
Anspruch auf das Soforthilfe-Darlehen?  
 

 Ansprüche auf Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz sowie 
Versicherungsleistungen für Betriebsunterbrechungen / Betriebsausfall sind vorran-
gig in Anspruch zu nehmen. Sollte während der Laufzeit dieses Programms ein För-
derprogramm des Bundes oder der Europäischen Union mit ähnlicher Zielrichtung für 
die Zuwendungsempfänger in Kraft treten, so sind diese vorrangig in Anspruch zu 
nehmen. Für den darüberhinausgehenden Liquiditätsbedarf kann eine Zuwendung 
nach dieser Richtlinie gewährt werden. 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

Hotlines für Fragen auf Landesebene: 

Dazu gibt es verständlicherweise viele Fragen: Darf mein Geschäft geöffnet bleiben? Was ist 

u.a. mit Fahrschulen, Physiotherapiepraxen und Kosmetiksalons? Bleiben Hotels geöffnet? 

Darf ich meine Familienfeier durchführen? 

 

Antworten gibt es bei der Hotline der Staatsregierung unter 

Tel.:  0351 564 55860 (Mo.-Fr. von 8-17 Uhr) oder  

per E-Mail: corona-av@sms.sachsen.de. 

 

 

Coronavirus - Informationen für Unternehmen 

Unternehmen in Sachsen, welche vom Ausbruch des Coronavirus wirtschaftlich betroffen 

sind, können sich bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) - Förderbank - kostenfrei beraten 

lassen.  

 

Nutzen Sie dafür die neue Hotline 0351 4910-1100. 

 

mailto:corona-av@sms.sachsen.de

